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Fällt Ihr Betrieb / Ihre Anlage in den Geltungsbereich der 
Vorschriften zur Risikovorsorge?
Dieses Ablaufschema und die Beilagen zum Merkblatt helfen Ihnen, diese Frage zu beantworten. Damit leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zur Risikovorsorge im Kanton Luzern.
 

- Kurzbericht gemäss Störfall-
  verordnung erstellen
- Löschwaserrückhaltekonzept erstellen
- Melden/Bewilligen von Organismen

Abklären, welche Stoffe, Zubereitungen oder
Abfälle im Betrieb gelagert, produziert, umgeschlagen, 
entsorgt oder in tech. Anlagen verwendet werden.

Abklären, ob mit Organismen im geschlossenen 
System gearbeitet wird.

Abklären, welche (gefährlichen) Eigenschaften 
diese Stoffe, Zubereitungen oder Abfälle 
sowie die Organismen aufweisen:

- Giftigkeit, Gesundheitsgefährdung
- Brand- und Explosionseigenschaft
- Wasser- und Umweltgefährdung 
- Pathogenität von Organismen

Abklären, welche Mengen dieser Stoffe,
Zubereitungen oder Abfälle gelagert, zwischengelagert 
oder umgeschlagen werden.

Abklären, welcher (Risiko-)Gruppe und 
Tätigkeitsklasse die Organismen zuzuordnen sind.

Abklären, ob die Mengenschwellen gemäss 
Störfallverordnung oder Löschwasserrückhaltepflicht 
erreicht oder überschritten sind.

Abklären, ob die Tätigkeiten mit den Organismen 
gemeldet oder bewilligt sind und ob die Tätigkeiten in 
den Geltungsbereich der Störfallverordnung fällt

Fällt Ihr Betrieb in den 
Geltungsbereich der StFV oder ESV?
Braucht Ihr Betrieb LWRM?

Sorgfaltspflicht gilt immer

Bei Änderungen neu abklären

janein

Chemikalien, Rohstoffe, Zwischen- und 
Endprodukte, Kühlmittel, Energie- und Wär-
meträger, Produktionsbäder, Verpackungs-
materialien, Desinfektions- und Reinigungs-
mittel, Sonderabfälle, Mikroorganismen aus 
Bodenanalysen oder med. Probenmaterial, 
etc.

Hilfsmittel
Gefahrensymbole auf Verpackungen··
Sicherheitsdatenblätter von Lieferanten··
Stoffdatenbanken im Internet··

Achtung, es gibt Stoffe, welche erst bei 
einem Ereignis gefährlich werden können 
z.B. giftige Brandgase, giftige Reaktionsga-
se, kontaminiertes Löschwasser.

Achtung, die maximal mögliche Menge 
ist massgebend, auch wenn diese nur für 
kurze Zeit vorhanden ist.
Beispiele von Organismengruppen finden 
Sie in der Beilage „Einschliessungsverord-
nung (ESV)“.

Beispiele von Mengenschwellen finden Sie 
in den Beilagen „Störfallverordnung (StFV)“ 
und „Löschwasserrückhaltemassnahmen 
(LWRM)“.

Hilfsmittel
Merkblatt „Vollzug Störfallverordnung“··
Merkblatt „Richtiger Umgang mit Lösch-··
wasser“



Kontaktadresse:
Umwelt und Energie (uwe), Abteilung Abwasser und Risiko
Libellenrain 15, Postfach 3439, 6002 Luzern
Tel. 041 228 60 60, Fax 041 228 64 22
uwe@lu.ch, www.umwelt-luzern.ch

Ausgabe: Januar 2009
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Nützliche Informationen
Unter www.umwelt-luzern.ch/index/risiken.htm finden Sie 
untenstehende Publikationen und Links:

uwe
Merkblätter Risikovorsorge

„Abklären Geltungsbereich“•	
„Vollzug Störfallverordnung“•	
„Richtigen Umgang mit Löschwasser“•	
„Störfallrisiken in der Gemeinde“•	

Leitfaden für die Lagerung von gefährlichen Stoffen

Bund
Störfallverordnung•	
Einschliessungsverordnung•	
Mengenschwelle gemäss Störfallverordnung•	
Mengenschwelle für Sonderabfälle•	
Klassierung von Organismen•	
Bundesfachstellen•	
Handbuch I zur Störfallverordnung•	
Beurteilungsrichtlinie I zur Störfallverordnung•	

International
Klassierung von wassergefährdenden Stoffen

Das Vorsorgeprinzip und 
die Sorgfaltspflicht gelten 
immer.
Untersteht Ihr Betrieb weder der Störfallverordnung noch 
der Einschliessungsverordnung und besteht keine Pflicht zum 
Löschwasserrückhalt, gilt trotzdem die Sorgfaltspflicht. 

Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich 
oder lästig werden können, frühzeitig zu begrenzen.

Ein Betrieb ist verpflichtet, alle nach den Umständen ge-
botene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkun-
gen auf die Gewässer zu vermeiden und die Menschen 
und die Umwelt vor Organismen, ihren Stoffwechselpro-
dukten und Abfällen zu schützen.

Das bedeutet, dass Sie kontinuierlich und eigenverantwort-
lich die Gefahrensituation überprüfen und vorsorgliche 
Sicherheitsmassnahmen treffen müssen. Dazu gehören Mass-
nahmen, mit denen das Gefahrenpotenzial der verwendeten 
Stoffe und Organismen herabgesetzt, Unfälle verhindert und 
deren Einwirkungen begrenzt werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass menschliches Fehlverhalten wie z.B. Verwechs-
lungen, nicht Befolgen von Vorschriften, Übermüdung, die 
häufigste Ursache von Störfällen ist.

Gibt es Änderungen in 
Ihrem Betrieb?
Falls Ihr Betrieb mit neuen Stoffen umgeht, die Stoffmengen 
erhöht oder mit neuen Organismen arbeitet, ist die Abklä-
rung des Geltungsbereiches zu wiederholen.

Planen Sie einen Neubau 
oder Umbau?
Klären Sie frühzeitig ab, ob der bestehende und der neue 
Betriebsteil in den Geltungsbereich der Störfallverordnung 
oder der Einschliessungsverordnung fallen oder ob Löschwas-
serrückhaltemassnahmen notwendig sind. Dadurch können 
notwendige Sicherheitsmassnahmen frühzeitig und kostenef-
fizient in die Planung einfliessen. Mit den Baugesuchsunter-
lagen sind dann verschiedene Dokumente einzureichen. 
Verwenden Sie dazu die Merkblätter „Vollzug Störfallver-
ordnung“ und „Richtiger Umgang mit Löschwasser“. Falls 
Sie Tätigkeiten mit Organismen im geschlossenen System 
durchführen, sind die geplanten Sicherheitsmassnahmen zu 
beschreiben.

http://www.umwelt-luzern.ch
http://www.umwelt-luzern.ch/index/risiken.htm


Beilage zum Merkblatt „Abklären Geltungsbereich“

Fällt Ihr Betrieb unter die Störfallverordnung?
Beantworten Sie bitte nachfolgende Fragen und schicken oder faxen Sie das ausgefüllte Formular 
an: Dienststelle Umwelt und Energie, Fachbereich Risikovorsorge, Libellenrain 15, 6004 Luzern; Fax 041 228 64 22

Frage 0
In welcher Branche ist Ihr Betrieb tätig? ....
Welche Tätigkeiten übt Ihr Betrieb aus? ...

Frage 1 a
Werden in Ihrem Betrieb Stoffe (z.B. Chemikalien, Rohstoffe)/ Zubereitungen (z.B. Medikamente, Dünger, Spirituosen, Farben) 
oder Sonderabfälle produziert, gelagert, umgeschlagen, entsorgt oder als Hilfsmittel in technischen Anlagen verwendet? 
Mit Hilfsmitteln sind z.B. Kältemittel, Trägeröle, Galvanikbäder, Propangas, Heizöl, Benzin, Batterieflüssigkeiten sowie Rei-
nigungsmittel gemeint. Auch Gegenstände können (indirekt) von der Störfallverordnung betroffen sein, wenn sie gefährliche 
Eigenschaften wie z.B. Brennbarkeit oder Explosionsfähigkeit aufweisen (z.B. Feuerwerkskörper, Pneus, Isolierplatten).

Ja.	�� g	Gehen Sie zur Frage 2.
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 5.

Frage 1 b
Arbeiten Sie in Ihrem Betrieb mit gentechnisch veränderten oder pathogenen / krankheitserregenden Organismen der (Risiko-) 
Klasse 3 oder 4 (z.B. Bacillus anthracis („Milzbrand“), Mycobacterium tuberculosis, Ebolavirus, Maul- u. Klauenseuche Virus)?

Ja.	�� g	Ihr Betrieb fällt unter die Störfallverordnung.
Nein.	�� g	Gehen Sie zu Frage 2

Frage 2 
Werden in Ihrem Betrieb die Mengenschwellen für giftige oder gesundheitsschädliche, für brennbare oder explosionsgefährli-
che oder für umweltschädigende Stoffe/ Zubereitungen/ Hilfsmitteln/ Gegenständen/ Sonderabfälle überschritten?
Dabei werden die maximal möglichen Stoffmengen (Lager- oder Produktionskapazitäten) in ihrem Betrieb betrachtet, auch 
wenn diese Menge nur für kurze Zeit vorhanden ist. Dies gilt auch für Speditionsfirmen.
Klären Sie die Mengenschwelle mithilfe der Angaben auf der Rückseite ab oder suchen Sie die Mengenschwelle aus der Liste 
mit Stoffen und Zubereitungen auf der BAFU Hompage . Angaben zu den Gefahreneigenschaften Ihrer Stoffe finden Sie z.B. 
auf dem Sicherheitsdatenblatt Ihres Lieferanten oder anhand der Gefahrensymbole auf den Verpackungen.

Ja.	�� g	Ihr Betrieb fällt unter die Störfallverordnung.
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 3.

Frage 3
Ist die Gesamtmenge von Stoffen / Zubereitungen / Hilfsmitteln / Gegenstände der gleichen Gefahrenklasse (Giftigkeit, 
Brennbarkeit, Explosionsfähigkeit oder Ökotoxizität) und vom gleichen Aggregatzustand (fest, flüssig oder gasförmig) grösser 
als die Mengenschwelle gemäss Tab. 2 auf der Rückseite ?
Beispiel: 1‘400 kg konz. Salzsäure (ätzend C, flüssig) + 900 kg konz. Schwefelsäure (ätzend C, flüssig) = 2‘300 kg ätzen-
der C, flüssiger Stoff. Die Mengenschwelle für ätzende Stoffe von 2‘000 kg wird überschritten. 

Ja.	�� g	Wir klären den Geltungsbereich zusammen mit Ihnen ab, gehen Sie zur Frage 4.
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 4.

Frage 4
Gibt es in Ihrem Betrieb sehr grosse Mengen (> 200‘000 kg) an brennbaren Materialien (z.B. Verpackungsmaterialien, Kunst-
stoffe) oder von leicht abbaubaren organischem Material (z.B. Milch, Zucker, Fruchtsäfte)?

Ja.	�� g	Wir klären den Geltungsbereich zusammen mit Ihnen ab, gehen Sie zur Frage 5.
Nein.	�� g	Ihr Betrieb fällt nicht unter die Störfallverordnung. Sie unterstehen aber der Sorgfaltspflicht.                      	
		  Gehen Sie zu Frage 5.

Frage 5
Ist die Höchstmenge eines Stoffes, einer Zubereitung, eines Hilfsmittel oder eines Sonderabfalls grösser als 50% der entspre-
chenden Mengenschwelle?

Ja.	�� g	Ihr Betrieb wird vorsorglich in unserem kantonalen Kataster geführt.
Nein.	�� g	Ihr Betrieb wird nicht in unserem kantonalen Kataster geführt. Überprüfen Sie die Situation periodisch neu.

Ihre Adresse
Fällt Ihr Betrieb unter die Störfallverordnung?                                      p Ja	 p Nein	 p Braucht noch Abklärungen
Name und Adresse des Betriebes:	  ................................................................. www: ...........................................
................................................................................................................... Tel: ...............................................
Name der verantwortlichen Person:	  ................................................................. E-Mail:...........................................
Datum und Unterschrift: ....................................................................................
p Ich bestätige, dass alle Angaben richtig sind

- StFV 1 -

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00010/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00010/index.html?lang=de


Tab 2: Kriterien zur Ermittlung der Mengen-
schwellen

Ziff. 41 Giftigkeit

MS1) in kg 200 2‘000 20‘000 200‘000

EU-Klassierung T+ T, C Xn Xi

akute Toxizität

- oral (mg/kg) < 25 25 bis 
< 200

200 bis < 
2‘000

- dermal (mg/
kg)

< 50 50 bis 
< 400

400 bis < 
2000

- inhalativ 
(mg/l 4h) 

< 0,5 0,5 bis 
< 2

2 bis < 20

SDR2 Klassierung

- Kl. 8 VG3 I, II VG III

- Kl. 6.1

VG3 I VG II

VG III
1) MS = Mengenschwelle, 2 SR 741.621, 3 Verpackungsgruppe

Ziff. 42 Brand- und Explosionseigenschaften

MS in kg 2‘000 20‘000 200‘000

Brandgefährlichkeits-
grad nach SI21)

E1 E2, AF, HF,F1, 
F2, O1,O2

F3, F4, 
04

EU-Klassierung F+, F, O, R10

Flammpunkt °C < 55 > 55

SDR-Klassierung – Kl 3 VG I.II VG III
1) Sicherheitsinstitut

Ziff. 43 Ökotoxizität

MS in kg 2‘000 kg

akute Toxizität für Daphnien 
EC501)  (mg/l) nach einem Tag:

< 10

akute Toxizität für Fische2). LC503) 
(mg/l) nach zwei bis vier Tagen

< 10

1)  Mittlere effektive Konzentration der Schwimmunfähigkeit für 50 % 
der Daphnien

2)  Die Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung sind zu beachten
3)  Mittlere letale Konzentration

Tab 1:  Stoffe und Zubereitungen mit festgeleg-
ten Mengenschwellen (Ausnahmeliste)

Stoffbezeichnung CAS Nr.1) MS (kg)2)

Acetylen 74-86-2 5 000

4-Aminodiphenyl und seine Salze 1

Arsen(III)oxid, Arsen(III)säure und 
ihre Salze

100

Arsen(V)oxid, Arsen(V)säure und/
oder ihre Salze

1 000

Benzidin und seine Salze 1

Benzin (Normalbenzin, Superben-
zin)

200 000

Bis(chlormethyl)ether 542-88-1 1

Chlor 7782-50-5 200

Chlormethyl-methylether 107-30-2 1

Dimethylcarbamoylchlorid 79-44-7 1

Dimethylnitrosamin 62-75-9 1

Heizöl, Dieselöl 500 000

Hexametylphosphortriamid 680-31-9 1

Kerosin 200 000

4,4“–Methylen-bis (2-chloranilin) 
und seine Salze, pulverförmig

10

2-Naphthylamin und seine Salze 1

Atemgängige pulverförmige Nickel-
verbindungen (Nickelmon-, -dioxid, 
Dinickeltrioxid, Nickelsulfide etc.)

1 000

4-Nitrodiphenyl 92-93-3 1

Methylisocyanat 624-83-9 150

Polychlordibenzofurane, in TCDD-
Äquivalenten berechnet

1

Polychlordibenzodioxine (ein-
schliesslich TCDD), in TCDD-Äquiva-
lenten berechnet

1

1,3-Propansulton 1120-71-4 1

Schwefeldichlorid 10545-99-0 1 000

Wasserstoff 1333-74-0 5 000
1) Identifikationsnummer eines Stoffes im Chemical Abstract System
2) MS (kg) = Mengenschwelle in kg

Alle Links und weitere Informationen finden Sie unter:	 	 www.umwelt-luzern.ch/index/risiken.htm

Beilage zum Merkblatt „Abklären Geltungsbereich“

Mengenschwellen für Stoffe, Zubereitungen, Sonderabfälle
Für Stoffe oder Zubereitungen, die in der Ausnahmeliste (vgl. Tabelle 1) oder in der Liste für Sonderabfälle (vgl. 1.	 Verordnung 
de UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen, Anhang 3 aufgeführt sind, gelten die dort festgelegten Mengenschwellen.
Für die übrigen Stoffe / Zubereitungen Hilfsmittel / Gegenständen ermitteln Sie bitte die Mengenschwelle nach den in Ta-2.	
belle 2 festgelegten Kriterien. Die Kriterien sind in drei Bereiche zusammengefasst (Ziff. 41: Giftigkeit; Ziff. 42: Brand- und 
Explosionseigenschaften; Ziff. 43: Ökotoxizität). Innerhalb eines Bereichs ist nur eine Mengenschwelle zu ermitteln, wobei 
in der Reihenfolge der Buchstaben vorzugehen ist. Massgebend ist die tiefste Mengenschwelle dieser drei Bereiche.
Die Maximalmenge entspricht der Summe der Kapazität aller Teilmengen auf dem Betriebsareal.3.	

4.	 Bei Mischungen oder Gegenständen sind die Mengenschwellen evtl. entsprechend den Hauptkomponenten zu bestimmen 
(z.B. Säuremenge in Batterien, Schwarzpulvermenge in Feuerwerkskörpern).

- StFV 2 -

www.umwelt-luzern.ch/index/risiken.htm
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Beilage zum Merkblatt

Braucht Ihr Betrieb Löschwasserrückhaltemassnahmen?
Beantworten Sie bitte nachfolgende Fragen und schicken oder faxen Sie das ausgefüllte Formular 
an: Dienststelle Umwelt und Energie, Fachbereich Risikovorsorge, Libellenrain 15, 6004 Luzern; Fax 041 228 64 22

Frage 0:
In welcher Branche ist Ihr Betrieb tätig? ....
Welches sind die Haupttätigkeiten? ...

Frage 1:
Werden in Ihrem Betrieb wassergefährdende Stoffe gelagert oder verwendet? 
Die Wassergefährdungsklasse (WGK) Ihrer Stoffe finden Sie auf der Rückseite, auf dem Sicherheitsdatenblatt Ihres Lieferanten 
oder aus der Liste der Klassierung von wassergefährdenden Stoffen

Ja.	�� g	Gehen Sie zur Frage 2
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 3

Frage 2:
Werden in einem Brandabschnitt (Lager, Produktion) oder für zusammenhängende Lager im Freien die Mengenschwellen für 
wassergefährdende Stoffe überschritten?

WGK Beispiele Mengenschwelle (MS)

0 Natriumchlorid, Eisenoxid keine1)

1 Ameisensäure, Natronlauge, Aceton, Glucose 20‘000 kg

2 Xylol, Chrom(III)-Nitrat, Chlor, Schmieröle auf Mineralölbasis 2‘000 kg2)

3 Tetrachlorkohlenstoff, Natriumcyanid, Quecksilber 200 kg

1)   Ausnahme: organische Lösungsmittel (z.B. Ethanol), für die eine Mengenschwelle von 20‘000 kg gilt
2)   Ausnahme: Heizöle, Diesel, Benzin, Altöl, Schmieröl: Lagerung in Tankräumen oder erdverlegt: keine MS; Lagerung in Tanks und Ge-

binden mit 100% Auffangvolumen: 20‘000 kg MS, Lagerung in Tanks und Gebinden mit < 100 % Auffangvolumen: 4‘000 kg MS

Achtung: für Mischlager gilt: 20‘000 kg WGK 1 entspricht 2‘000 kg WGK 2, 2‘000 kg WGK 2 entspricht 200 kg WGK 3.

Ja. 	�� g Es braucht hier Löschwasserrückhaltemassnahmen. Überprüfen Sie die anderen Lager- und Produktionsorte.
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 3

Frage 3:
Werden in einem Lager oder Produktionsort die Mengenschwellen von Stoffen, die im Brandfall wassergefährdend werden 
können, überschritten? 

Beispiele Mengenschwelle

Kunststoffe, die aromatische Monomere, Stickstoff, Halogene oder Schwefel enthalten (z.B. Polystyrol, 
Polyvinylchlorid (PVC), Polyamid, PET)

20‘000 kg

Altholz, Pneu, Bausperrgut 20‘000 kg

Übrige Kunststoffe und Textilien 200‘000 kg

Spanplatten, Kehrichtabfälle 200‘000 kg

Ja.	�� g	Es braucht hier Löschwasserrückhaltemassnahmen. Überprüfen Sie die anderen Lager- und Produktionsorte.
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 4

Frage 4:
Lagern oder verwenden Sie in einem Lager oder Produktionsort grosse Mengen Dünger oder Lebensmittel (> 20‘000 kg Zu-
cker, Milchprodukte, süsse oder alkoholische Getränke, Dünger)?

Ja. 	�� g	Wir klären den Geltungsbereich mit Ihnen ab. Überprüfen Sie die anderen Lager- und Produktionsorte.
Nein.	�� g	Gehen Sie zur Frage 5

Frage 5:
Ist Ihr Betrieb ein Fachmarkt oder ein Einkaufszentrum?

Ja. 	�� g Wir klären den Geltungsbereich mit Ihnen ab. Machen Sie eine Zusammenstellung Ihrer Artikelmengen.
Nein.	�� g	Sie brauchen keine Löschwasserrückhaltemassnahmen. Sie unterstehen der Sorgfaltspflicht. 

Ihre Adresse
Braucht Ihr Betrieb Löschwasserrückhaltemassnahmen?                      p ja         p nein        p braucht noch Abklärungen
Name und Adresse des Betriebes:	  ................................................................. www: ...........................................
................................................................................................................... Tel: ...............................................
Name der verantwortlichen Person:	  ................................................................. e-Mail:...........................................
Datum und Unterschrift: ...................................................................................
p Ich bestätige, dass alle Angaben richtig sind

http://www.umweltbundesamt.de/wgs/archiv/vwvws.pdf


Alle Links und weitere Informationen finden Sie unter:		  www.umwelt-luzern.ch/index/risiken.htm

Acetaldehyd 1 Dichlormethan 2 Natriumcyanid 3
Aceton 1 Dichlorvos 3 Natriumdichromat 3
Acetonitril 2 Diethylether 1 Natriumhydrogensulfid 2
Acetophenon 1 Dimethylsulfat 2 Natriumhydroxid 1
Acrolein 3 Dimethylsulfoxid 1 Natriumhypochlorit 2
Altöle 3 Disulfoton 3 Natriumnitrat 1
Aluminiumchlorid 1 Eisen(II,III)-Chlorid 1 Natriumnitrit 2
Aluminiumnitrat 1 Eisen(II)-Sulfat 1 Natriumsulfid 2
Aluminiumsulfat 1 Eisen(II,III)-Oxid - Natriumsulfit 1
Ameisensäure 1 Essigsäure 1 Natronlauge 1
Ammoniak 2 Ethanol 1 Nickel(II)-Chlorid 2
Ammoniaklösung 1 Ethylacetat 1 Nickelsulfat 2
Ammoniumchlorid 1 Ethylendiamintetra-Acetat, (EDTA) 2 Öle/Fette, gehärtet 1
Ammoniumnitrat 1 Ethylenglycol 1 Perchlorsäure 1
Ammoniumsulfat 1 Ethylenoxid 2 Petrolether 1
Anilin 2 Fluoressigsäure 3 Phenol 2
Arsen-Oxid 3 Flusssäure 1 Phosgen 2
Ascorbinsäure,L(+)- 1 Formaldehyd 2 Phosphor 2
Atrazin 2 Fuchsin 3 Phosphorsäure 1
Benzaldehyd 2 Gemisch Tenside 2 Polyamine 2
Benzin 2 Glutarsäure 1 Polyester Weichmacher 1
Benzoesäure 1 Glycerin 1 Polyethgerpolyol 1,2
Benzol 3 Heizöl, extraleicht 2 Polyethylenglycol 1
Bitumen emulgiert 1 Heizöl, schwer 1 Propanol-2 1
Blausäure 3 Hexan, n- 1 Quaternäre Ammoniumverbind. 2
Blei(II)-Nitrat 2 Kaliumchromat(VI) 2 Quecksilber 3
Butan, n- - Kaliumcyanid 3 Quecksilber(II)-Chlorid 3
Butanol, n- 1 Kaliumhydroxid 1 Salpetersäure 1
Cadmiumhydroxid 3 Kaliumnitrat 1 Salpetersäure, rauchend 2
Cadmiumsulfat 3 Kaliumnitrit 2 Salpetrige Säure 2
Calciumcarbonat - Kaliumsulfat 1 Salzsäure 1
Calciumchlorid 1 Kalk, gebrannt 1 Schmieröle auf Minderalölbasis 1,2
Calciumscyanid 3 Kresole 2 Schwefeldioxid 1
Calciumhydroxid 1 Kupfer(II)-Chlorid 2 Schweflige Säure 1
Calciumnitrat 1 Kupfer(II)-Nitrat 2 Seife 2
Calciumsulfat 1 Kupfer(II)-Sulfat 2 Silber, kolloidal 3
Chlor 2 Lindan 3 Silbernitrat 3
Chloressigsäure 2 Magnesiumnitrat 1 Siliconöl 1
Chlorfenvinphos 3 Mercaptane 3 Soda 1
Chloroform 3 Methanol 1 Stickstoffmonoxid und - dioxid 1
Chlorwasserstoff 1 Natriumbichromat 3 Tetrachlorethen 3
Chrom(III)-Nitrat 2 Natriumcarbonat 1 Tetrachlorkohlenstoff 3
Chrom(III)-Sulfat 2 Natriumchlorat 2 Toluol 2
Chrom(III)-Chlorid 2 Natriumchlorid 1 Trichloressigsäure 2
Copolymer aus Vinylacctat, -chlorid 
Ethylen

1 Natriumchlorit 2 Trichlorethan 1,1,2 3

Quelle: Verband der chemischen Industrie e.V., 
Frankfurt, WGK-Stoffliste (Stand Juni 1997)

Vinylchlorid- 2
Cyclohexan 1 Xylol 2
Cyclooctan 2 Zinkchlorid 1

- LWR 2 -

Beilage zum Merkblatt

Stoffliste mit Wassergefährdungsklassen
(nicht abschliessend)



Ihre Adresse
Fällt Ihr Betrieb unter die Einschliessungsverordnung?                                              p Ja                   p Nein
Fällt Ihr Betrieb unter die Störfallverordnung?                                                         p Ja                   p Nein
Name und Adresse des Betriebes:	                                                                    www:                 
                                                                                                                    Tel:  
Name der verantwortlichen Person:	                                                                    E-Mail: 
Datum und Unterschrift:  
p Ich bestätige, dass alle Angaben richtig sind

Beilage zum Merkblatt „Abklären Geltungsbereich“

Fällt Ihr Betrieb unter die Einschliessungsverordnung?
Beantworten Sie bitte nachfolgende Fragen und schicken oder faxen Sie das ausgefüllte Formular 
an: Dienststelle Umwelt und Energie, Fachbereich Risikovorsorge, Libellenrain 15, 6004 Luzern; Fax 041 228 64 22

Frage 0
In welcher Branche ist Ihr Betrieb tätig? ....
WelcheTätigkeiten übt Ihr Betrieb aus? ...

Frage 1
Führt Ihr Betrieb Tätigkeiten mit Organismen in geschlossenen Systemen durch (z.B. verarbeiten, vermehren, verändern, nach-
weisen, transportieren, lagern, entsorgen)? Verwenden Sie Organismen zur Herstellung Ihrer Produkte? 

Ja.	�� g	Ihr Betrieb fällt unter die ESV, gehenSie zur Frage 2.
Nein.	�� g	Ihr Betrieb fällt nicht unter die ESV.

Frage 2
Entsprechend den schädigenden Eigenschaften und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Eigenschaften nach der Infektion zur 
Wirkung kommen, werden Organismen in vier (Risiko-) Gruppen eingeteilt. Finden Sie mit Hilfe der Organismenliste auf der 
Rückseite oder mit den Organismenlisten des Bundes für Parasiten, Bakterien, Pilze und Viren die Gruppe der Organismen, mit 
denen in Ihrem Betrieb gearbeitet wird. Oder führen Sie selbst eine Risikobewertung gemäss Art. 8 der Einschliessungsverord-
nung durch.

Gruppe Beispiele Risiko

1 Bierhefe, Joghurtbakterien keines oder vernachlässigbar

2 Salmonellen, Grippeviren gering

3 HIV-, Pest-, Tuberkuloseviren mässig

4 Ebola-, Pockenviren gross

Arbeitet Ihr Betrieb mit Organismen der Gruppen 2 bis 4 oder mit gentechnisch veränderten Organismen aller Gruppen?
Ja.	�� g	Ihr Betrieb muss die Tätigkeiten melden oder bewilligen lassen, gehen Sie zu Frage 3.
Nein.	�� g	Sie unterstehen der Sorgfaltspflicht.

Frage 3:
Arbeitet Ihr Betrieb mit Organismen der Gruppen 3 und 4?

Ja.	�� g	Ihr Betrieb fällt auch in den Geltungsbereich der Störfallverordnung.
Nein.	�� g	Sie unterstehen nicht der Störfallverordnung.

Melden / Bewilligen
Ihre Tätigkeiten sind bei der Kontaktstelle Biotechnologie des Bundes zu melden oder bewilligen zu lassen. Dazu stehen Ihnen 
folgende zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Entweder die Internetplattform ECOGEN oder Formulare (senden Sie diese anschliessend an das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU), Kontaktstelle Biotechnologie, 3003 Bern).

Alle Links und weitere Informationen finden Sie unter:		  www.umwelt-luzern.ch/index/risiken.htm

- ESV 1 -

http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/01753/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/01745/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/03225/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/03225/03228/index.html?lang=de


Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

B
A
K
T
E
R
I
E
N

Agrobacterium tumefaciens ··
(„Pflanzentransformation“)
Bacillus stearothermophilus ··
(„Sporentests“)
Bacillus subtilis··
Escherichia coli K12 (u. a. ··
Sicherheitsstämme)
Lactobacillus acidophilus ··
Salmonella typhimurium LT2 ··
Laborderivate

Campylobacter spp. (die meisten)··
Clostridium botulinum··
Enterobacter spp. (mit Ausnahmen)··
Enterococcus spp. (mit Ausnahmen)··
Erwinia amylovora ( = pflanzenpath.)··
Escherichia coli (humanpathogene ··
Stämme, ausser EHEC)
Haemophilus spp.··
Legionella spp. (die meisten)··
Neisseria meningitidis ··
Pseudomonas aeruginosa··
Salmonella spp. (mit Ausnahme)··
Shigella spp. (mit Ausnahme)··
Staphylococcus aureus··
Streptococcus pneumoniae und weitere ··
spp. (mit Ausnahmen)

Bacillus anthracis („Milzbrand“)··
Burkholderia mallei··
Burkholderia pseudomallei··
Brucella spp.··
Francisella tularensis („Tula-··
rämie“)
Escherichia coli EHEC**  (en-··
terohämorragische Stämme)
Mycobacterium tuberculosis··
Rickettsia spp. (mit Ausnahmen)··
Salmonella typhi**··
Shigella dysenteriae** (nur ··
Serovar 1)
Yersinia pestis··

P
I
L
Z
E

Pichia pastoris··
Saccharomyces cerevisiae ··
(“Bäckerhefe”)
Schizosaccharomyces pom-··
be (“Spalthefe”)

Aspergillus spp.··
Candida spp.··
Trichophyton spp.··
Penicillium spp. (die meisten)··

Ajellomyces capsulatus (His-··
toplasma)
Ajellomyces dermatitidis (Blas-··
tomyces)
Cryptococcus neoformans··

V
I
R
E
N

Generell die Impfstämme (= ··
attenuierte Stämme)
Viren von wirbellosen Tieren ··
(z.B. Baculovirus)
Ecotrope murine Retroviren, ··
replikationsdefekte Laborstäm-
me (Mo-MLV)
Adenoassoziierte Viren, La-··
borstämme (AAV-2, -3, -5)

Adenovirus (inkl. Ad5 Laborstamm, ··
replikationsdefekt)
Epstein-Barr Virus (EBV, human Herpes-··
virus 4)
Hepatitis A Virus··
Influenza Virus A, B, C (ausser hoch-··
pathogener Vogelgrippestamm)
Lentivirus Derivat, replikationsdefekter ··
Laborstamm
Murine Retroviren (Mo-MLV) (inkl. ··
replikationsdefekte und amphotrope 
Laborstämme)
Poliovirus (wird wegen WHO-Ausrot-··
tungsprogramm bald höher eingestuft!)
Rhinovirus··
Vaccinia Virus (ausser best. Impfstämme, ··
z.B. MVA)

Hepatitis B Virus**··
Hepatitis C Virus**··
HIV-1 und HIV-2**··
Rabiesvirus** („Tollwut“)··

Unkonventionelle Erre-··
ger:Prionen** (BSE, Creutzfeld-
Jacob, etc.)

Ebolavirus··
Lassavirus··
Maul- u. ··
Klauenseu-
che Virus
Variola ··
Virus („Po-
cken“)

P
A
R
A
S
I
T
E
N

Aedes spp.··
Anopheles spp.··
Glossina spp.··

Ascaris spp. („Spulwürmer“)··
Giardia lamblia··
Cestodea (“Bandwürmer“)··
Entamoeba histolytica („Amöben“)··
Toxoplasma gondii··
Trypanosoma brucei brucei··

Echinococcus spp. (infektiöse ··
Stadien im Wirt)
Leishmania donovani u. brasi-··
liensis (Vektorstadien)
Plasmodium falciparum (Vek-··
torstadien, „Malaria“)
Trypanosoma brucei (Vektor-··
stadien)
Trypanosoma cruzi··

Z
E
L
L
E
N

Primäre Zellen von Säugetieren und Menschen (klinisches Material) sind 
generell als Gruppe 2 einzustufen, solange nicht mit Tests oder anderswie 
nachgewiesen ist, dass die Zellen frei von pathogenen Erregern sind

Die meisten kommerziell erhält-
lichen Linien, z.B. HEK-293, 
BHK-21, CHO, COS, Hela, 
NIH 3T3, etc. (keine Virenaus-
scheider)

B-95-8: Epstein-Barr Virus Ausscheider··
HEP 3 B: Hepatitis B Virus Antigen ··
positiv
Namalwa: Epstein-Barr Virus positive··

Tiere und Pflanzen: unter Vorbehalt Art. 5 Abs. 2 ESV gehören alle zur Gruppe 1 (Anh. 2.1 Abs. 3 ESV)
**: Organismen der Gruppe 3** werden gemäss Stand des Wissens nicht aerogen übertragen

- ESV 2 -

Beilage zum Merkblatt „Abklären Geltungsbereich“

Häufig verwendete oder nachgewiesene Organismen
(Die Liste ist nicht abschliessend)
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